
(Die Vergangenheit Karl Mays.) Aus  B e r l i n  wird uns unterm Gestrigen telegraphiert: Vor dem 

Schöffengericht von  H o h e n s t e i n - E r n s t t a l  fand heute ein Beleidigungsprozeß statt, den der in letzter 

Zeit vielgenannte Schriftsteller Karl  M a y  gegen den Waldarbeiter  K r ü g e l  angestrengt hatte. May war 

von dem Redakteur  L e b i u s  beschuldigt worden, seine zahlreichen Reisewerke nicht auf Grund eigener 

Anschauung geschrieben, sondern diese erfunden zu haben, ferner daß er in früheren Jahren Führer einer 

Räuberbande im Erzgebirge gewesen sei. Diese Beschuldigungen führten dazu, daß May die Privatklage 

erhob, die kürzlich vor dem Amtsgericht Charlottenburg verhandelt wurde. May gab damals zu, wiederholt 

vorbestaft zu sein, leugnete jedoch, jemals Räuberhauptmann gewesen zu sein. May wollte sich nicht 

weiter über die Sache aussprechen, da er sich sonst, wie er erklärte, selbst schädigen würde. Lebius wurde 

daher freigesprochen. May stellte in der Zwischenzeit Erhebungen nach den Gewährsmännern des Lebius 

an und erfuhr, daß dieser seine Mitteilungen in erster Linie dem Waldarbeiters Krügel verdanke. Dieser soll 

Lebius erzählt haben, daß er mit Karl May zusammen im Zuchthause gesessen und Mitglied einer 

Räuberbande gewesen sei. Die heutige Verhandlung, die kein wesentliches Moment ergab, endete mit 

einem Vergleich. Der Angeklagte Lebius [sic] bedauerte, die unter Anklage stehenden Aeußerungen über 

den Angeklagten [sic] gemacht zu haben. Er erklärte, diese Angaben nicht aufrechterhalten zu können, 

worauf May die Klage zurückzog. 
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